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1. Fragestellung 

Der Fachbereich ist beauftragt worden, zu prüfen, ob das neue Beschaffungsverfahren für medizi-
nische Rehabilitation nach 15 SGB VI n.F. (gültig seit 1. Juli 2023)1 über Art. 106 Abs. 1 AEUV 
mit Unionsrecht, insbesondere EU-Wettbewerbsrecht, vereinbar sei. Die Beschaffung von medizi-
nischen Rehabilitationsleistungen nach § 15 SGB VI n.F. erfolgt durch die Träger der gesetzli-
chen Rentenversicherung (GRV). Diese entscheiden nach § 15 Abs. 3 bis 5 SGB VI n.F. über die 
Zulassung von Rehabilitationseinrichtungen zur Erbringung von Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation, nehmen gem. § 15 Abs. 6 SGB VI n.F. die Einrichtungen durch Vertragsschluss in 
Anspruch und bestimmen zuletzt die Zuweisung von Versicherten an Rehabilitationseinrichtun-
gen, § 15 Abs. 6a SGB VI. 

Gegenstand dieser Arbeit ist zunächst die Frage, ob auf die Tätigkeit der Träger der GRV im Be-
schaffungsverfahren EU-Wettbewerbsrecht anzuwenden ist. Dafür ist entscheidend, ob diese als 
Unternehmen im Sinne des Art. 106 Abs. 1 AEUV tätig werden (Ziff. 2.) Im Anschluss wird kurz 
untersucht, welche Rechtsfolgen sich aus einer Unternehmenseigenschaft ergeben könnten, wenn 
also der Anwendungsbereich des Art. 106 Abs. 1 AEUV eröffnet wäre (Ziff. 3.)  

2. Der unionsrechtliche Unternehmensbegriff 

Nach Art. 106 Abs. 1 AEUV findet auf öffentliche Unternehmen und auf Unternehmen, denen die 
EU-Mitgliedstaaten besondere oder ausschließliche Rechte gewähren, Unionsrecht (insbesondere 
EU-Wettbewerbsrecht, Art. 101 bis 109 AEUV) Anwendung. Dem liegt der allgemeine Unterneh-
mensbegriff des europäischen Wettbewerbsrechts zugrunde, welcher etwa in Art. 101, 102 AEUV 
zur Anwendung kommt.2 Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH ist ein Unternehmen  

  „jede eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform 
und der Art ihrer Finanzierung“3. 

Somit handelt es sich um einen funktionalen Unternehmensbegriff, d. h. die Unternehmenseigen-
schaft ist an die Funktion bzw. die Tätigkeit und nicht etwa an die rechtliche Qualifikation durch 
die Mitgliedstaaten als privat- oder öffentlich-rechtlich geknüpft.4 

                                     

1 Eingeführt durch das Gesetz zur Verbesserung der Transparenz in der Alterssicherung und der Rehabilitation 
sowie zur Modernisierung der Sozialversicherungswahlen und zur Änderung anderer Gesetze (Gesetz Digitale 
Rentenübersicht), BGBl. I 2021, 17. Februar 2021, S. 154-203. 

2 Jung, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 106 AEUV, Rn. 11; Schweitzer/Mestmäcker¸in: Im-
menga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2019, Art. 106 AEUV, Rn. 1. 

3 St. Rspr. seit EuGH, Urteil vom 23. April 1991, Rs. C-41/90, Höfner und Elser, Rn. 21. 

4 Schweitzer/Mestmäcker¸in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2019, Art. 106 AEUV, Rn. 1. 
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Eine „Einheit“ im Sinne des Art. 106 Abs. 1 AEUV besteht in einer einheitlichen Organisation 
persönlicher, materieller und immaterieller Mittel und verfolgt dauerhaft einen bestimmten wirt-
schaftlichen Zweck.5 Auch Stellen der öffentlichen Verwaltung können Unternehmen im Sinne 
des Art. 106 Abs. 1 AEUV darstellen, sofern sie eine gewisse organisatorische Selbstständigkeit 
besitzen.6 Die gesetzliche Rentenversicherung wird durch die Bundes- und die Regionalträger 
durchgeführt.7 Diese besitzen als selbstverwaltete Körperschaften öffentlichen Rechts8 organisato-
rische Selbstständigkeit. Für die Frage einer Unternehmenseigenschaft ist also auf die jeweiligen 
Träger der Rentenversicherung und nicht die gesetzliche Rentenversicherung als Ganzes abzu-
stellen. Es geht also darum, ob die Bundes- und Landesträger im Beschaffungsverfahren für medi-
zinische Rehabilitation jeweils wirtschaftlich tätig werden und daher als Unternehmen im Sinne 
des EU-Wettbewerbsrechts einzuordnen sind.9  

Eine wirtschaftliche Tätigkeit ist jede Tätigkeit, die darin besteht, Güter oder Dienstleistungen 
auf einem bestimmten Markt anzubieten.10 Dabei ist nach der Rechtsprechung des EuGH weder 
eine Entgeltlichkeit des Angebots11 noch eine Gewinnerzielungsabsicht12 zwingend erforderlich, 
auch gemeinnützige Organisationen oder Rechtsträger können wirtschaftlich tätig werden.13 

2.1. Einschränkung: sozialer Zweck und Grundsatz der Solidarität 

Der EuGH schränkt den Unternehmensbegriff jedoch für Systeme sozialer Sicherheit ein, die so-
ziale Zwecke verfolgen und nach dem Grundsatz der Solidarität operieren.14 Die Beurteilung, ob 

                                     

5 EuG, Urteil vom 10. März 1992, Rs. T-11/89, Shell, Rn. 311; Stockenhuber, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das 
Recht der Europäischen Union, 78. EL 2023, Art. 101 AEUV, Rn. 51. 

6 Jung, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 106 AEUV, Rn. 11. 

7 § 125 Abs. 1 SGB VI; Schneil, in: Weber, Rechtswörterbuch, 30. Ed. 2023, Gesetzliche Rentenversicherung. 

8 § 29 Abs. 1 SGB IV. 

9 So vergleichbar auch der EuGH zum System der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Er unter-
sucht, ob die Krankenkassen als Träger der gesetzlichen Krankenversicherung als Unternehmen bzw. ob Zusam-
menschlüsse der Krankenkassen wie die Kassenverbände als Unternehmensvereinigungen anzusehen sind. 
EuGH, Urteil vom 16. April 2004, Rs. C-264/01, AOK-Bundesverband u.a., Rn. 52, 55. 

10 St. Rspr. seit EuGH, Urteil vom 16. Juni 1987, Rs. C-118/85, Kommission/Italien, Rn. 7; EuGH, Urteil vom 18. 
Juni 1998, Rs. C-35/96, Kommission/Italien, Rn. 36; Schweitzer/Mestmäcker¸in: Immenga/Mestmäcker, Wettbe-
werbsrecht, 6. Aufl. 2019, Art. 106 AEUV, Rn. 2. 

11 EuGH, Urteil vom 23. April 1991, Rs. C-41/90, Höfner und Elser, Rn. 21 (unentgeltliche Arbeitsvermittlung 
durch die Bundesanstalt für Arbeit ist wirtschaftliche Tätigkeit). 

12 EuGH, Urteil vom 16. November 1995, Rs. C-244/94, Fédération Française des Sociétés d’Assurance, Rn. 21. 

13 Stockenhuber, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 78. EL 2023, Art. 101 AEUV, Rn. 
57. 

14 St. Rspr. seit EuGH, Urteil vom 17. Februar 1993, Rs. C-159/91, Poucet und Pistre, Rn. 18, 19.; Schweitzer/Mest-
mäcker¸in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2019, Art. 106 AEUV, Rn. 23. 
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eine im Rahmen eines solchen Systems ausgeübte Tätigkeit wirtschaftlich oder nichtwirtschaft-
lich ist – und somit, ob die Organisation als Unternehmen im Sinne des EU-Wettbewerbsrechts 
tätig wird – erfolgt dabei durch eine Gesamtbetrachtung der das System kennzeichnenden As-
pekte.15  

Innerhalb dieser Gesamtbetrachtung sind Indizien für eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit des Sys-
tems:16 Verfolgung eines rein sozialen Ziels und fehlende Gewinnerzielungsabsicht (dies führt 
jedoch für sich allein noch nicht zum Entfallen der wirtschaftlichen Natur der Tätigkeit)17, Um-
setzung des Solidaritätsprinzips sowie die staatliche Kontrolle der ausgeübten Tätigkeit.  
Konkret ist eine Umsetzung des Solidaritätsprinzips dadurch gekennzeichnet, dass eine ver-
pflichtende Mitgliedschaft für Versicherte und Versicherungsträger besteht, Leistungen beitrags-
unabhängig sowie gesetzlich festgelegt für alle Versicherten gleich sind und ein Mechanismus 
zum Kosten- und Risikoausgleich besteht, nach dem die Systeme mit Überschüssen zur Finanzie-
rung der Systeme mit strukturellen finanziellen Schwierigkeiten beitragen.18 

Umgekehrt spricht für das Vorliegen einer wirtschaftlichen Tätigkeit, wenn die Einrichtung nach 
dem Kapitalisierungsprinzip arbeitet, die Mitgliedschaft freiwillig (anstatt gesetzlich verpflich-
tend) ist und die Höhe der Leistungen von der Beitragshöhe abhängig sind.19 

2.2. Grundsätzlich wirtschaftliche oder nichtwirtschaftliche Tätigkeit der Rentenversicherungs-
träger?  

Nachfolgend soll in einem ersten Schritt die wirtschaftliche Natur der Tätigkeit der Träger der 
GRV beleuchtet werden, wie sich in ihrer typischen Versicherungstätigkeit darstellt (Ziff. 2.2). Ob 
sich im Hinblick auf die Gruppe der freiwillig Versicherten ergänzende Aspekte oder eine andere 
Einordnung ergeben, ist Gegenstand der Ziff. 2.3. Sodann soll die wirtschaftliche Natur der hier 
in Rede stehenden Beschaffungstätigkeit im Rahmen des § 15 SGB VI n.F. geprüft werden (Ziff. 
2.4).  

Das System der Rentenversicherung ist als Sozialversicherung nach § 4 Abs. 2 SGB I Teil des 
Systems von Sozialleistungen, die gem. § 1 SGB I darauf abzielen, soziale Gerechtigkeit und sozi-
ale Sicherheit zu gewährleisten. Der Gesetzgeber hat den GRV-Trägern somit die Erfüllung einer 

                                     

15 EuGH, Urteil vom 11. Juni 2020, Rs. C-262/18 P und C-271/18 P, Dôvera zdravotná, Rn. 30. 

16 Zusammenfassung der Kriterien bei EuGH, Urteil vom 11. Juni 2020, Rs. C-262/18 P und C-271/18 P, Dôvera 
zdravotná, Rn. 30. 

17 EuGH, Urteil vom 22. Februar 2002, Rs. C-218/00, INAIL, Rn. 37; Schweitzer/Mestmäcker¸in: Immenga/Mestmä-
cker, Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2019, Art. 106 AEUV, Rn. 24. 

18 EuGH, Urteil vom 11. Juni 2020, Rs. C-262/18 P und C-271/18 P, Dôvera zdravotná, Rn. 32 mit Verweisen auf 
weitere Rechtsprechung. 

19 EuGH, Urteil vom 16. November 1995, Rs. C-244/94, Fédération Française des Sociétés d’Assurance, Rn. 17, 19, 
22; EuGH, Urteil vom 21. September 1999, Rs. C-67/96, Albany, Rn. 81, 83, 85; EuGH, Urteil vom 11. Juni 2020, 
Rs. C-262/18 P und C-271/18 P, Dôvera zdravotná, Rn. 35. 



 

 
 

 

 

Unterabteilung Europa 
Fachbereich Europa 

Sachstand 
EU 6 - 3000 - 023/23 

Seite 7 

rein sozialen Aufgabe übertragen, die sie auch ohne Gewinnerzielungsabsicht ausüben.20 Auch 
eine nicht nur unbedeutende staatliche Kontrolle wird zu bejahen sein, etwa aufgrund der staat-
lich ausgeübten Aufsicht,21 als auch der Festsetzung der Beitragssätze22 durch die Bundesregie-
rung. 

Ob das System der Rentenversicherung einen solidarischen Charakter aufweist, ist separat zu be-
urteilen. Für die Umsetzung des Solidaritätsprinzips spricht zunächst, dass die Leistungen der 
GRV in den § 23 SGB I und §§ 9 bis 124 SGB VI in detaillierter Weise gesetzlich festgelegt sind. 
Die Träger sind grundsätzlich gegenüber den Versicherten zu zwei Arten von Leistungen ver-
pflichtet: Leistungen zur Teilhabe23, die auch Leistungen zur medizinischen Rehabilitation um-
fassen, sowie Renten24. Leistungen zur Teilhabe sind hierbei für alle Versicherten gleich; die 
GRV-Träger haben also in dieser Hinsicht keinen Spielraum, die Leistungen sind nicht von den 
Beiträgen abhängig. Diesen Aspekt hebt der EuGH in der Rechtssache AOK-Bundesverband be-
sonders hervor und folgert daraus, dass es sich bei der Tätigkeit der gesetzlichen Krankenkassen 
um die Umsetzung des Solidaritätsprinzips und daher um eine grundsätzlich nicht wirtschaftli-
che Tätigkeit handele.25  

Demgegenüber ist die Höhe der Rente gem. § 63 Abs. 1 SGB VI grundsätzlich von der Höhe der 
gezahlten Beiträge abhängig und daher nicht für alle Versicherten gleich. Allerdings zeigt sich 
der solidarische Charakter der Rentenversicherung hier im sog. Umlageverfahren nach § 153 
Abs. 1 SGB VI, nach welchem die Ausgaben eines Kalenderjahres durch die Einnahmen dessel-
ben Jahres gedeckt werden.26 Basierend auf dem Grundgedanken eines Generationenvertrags27 be-
steht also eine Solidarität zwischen den sich bereits im Ruhestand befindlichen Versicherten und 
den erwerbstätigen Versicherten.28 Zusätzlich zeigt sich dieser Solidaritätsgedanke darin, dass bei 
Berechnung der Rentenhöhe – neben den gezahlten Beiträgen – auch Elemente eines sozialen 

                                     

20 Dies folgert das BayObLG aus einer Finanzierung durch das Umlageverfahren gem. § 153 SGB VI, da Ziel der 
Aktivitäten der Versicherungsträger nach diesem Verfahren nur eine Deckung der Ausgaben, nicht aber ein Ge-
winn sein könne, BayObLG, Beschluss vom 21. Oktober 2004, Verg 017/04, Rn. 13; Mestwerdt/Frhr. v. Münch-
hausen, Die Sozialversicherungsträger als Öffentliche Auftraggeber i.S.v. § 98 Nr. 2 GWB, ZfBR 2005, 659 (662). 

21 §§ 87ff. SGB IV. 

22 Durch Rechtsverordnung, § 160 SGB VI. 

23 §§ 9 bis 32 SGB VI.  

24 §§ 33 bis 105 SGB VI.  

25 EuGH, Urteil vom 16. April 2004, Rs. C-264/01, AOK-Bundesverband u.a., Rn. 52, 55. 

26 Auf das Umverteilungsprinzip abstellend auch Mohr, in: Säcker, MüKo Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. 2020, 1. Teil 
Grundlagen, Rn. 1319. 

27 Ring, Grundzüge des Systems der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland, JA 2018, 87 (92). 

28 So auch EuGH zu einem französischen Alterssicherungssystem für handwerkliche Berufe in EuGH, Urteil vom 
17. Februar 1993, Rs. C-159/91, Poucet und Pistre, Rn. 11. 
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Ausgleichs berücksichtigt werden, etwa durch die rentenrechtliche Anerkennung von Kinderer-
ziehungszeiten.29  

Zuletzt besteht durch den Finanzverbund sowie die gemeinsame Nachhaltigkeitsrücklage aller 
GRV-Träger auch ein Mechanismus zum Kosten- und Risikoausgleich, welcher eine gleichmäßige 
Verteilung der Einnahmen und Ausgaben sowie den Ausgleich der Risiken durch Einnahme-
schwankungen bezweckt.30 Zusätzlich trägt der Bund mit Steuermitteln in erheblicher Weise zur 
Finanzierung der GRV bei.31 

2.3. Auswirkungen einer möglichen freiwilligen Mitgliedschaft auf Umsetzung des Solidaritäts-
prinzips?  

Somit sprechen bislang alle Indizien dafür, dass die deutsche Rentenversicherung nach den vom 
EuGH aufgestellten Kriterien grundsätzlich nicht wirtschaftlich tätig wird.32 Ein weiteres Krite-
rium für die Umsetzung des Solidaritätsprinzips ist jedoch auch die Pflichtmitgliedschaft im Sys-
tem der sozialen Sicherheit33 - im Gegensatz zu einer freiwilligen Mitgliedschaft, welche für eine 
Unternehmenseigenschaft spricht.34  

Für das System der deutschen Rentenversicherung gilt zunächst der Grundsatz der Versiche-
rungspflicht, d.h. die in §§ 1-4 SGB VI genannten versicherungspflichtigen Personen sind mit 
Aufnahme der Beschäftigung kraft Gesetzes pflichtversichert.35 Zu diesen versicherungspflichti-
gen Personen gehören u.a. Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Auszubildende), bestimmte – 
vom Gesetzgeber als schutzbedürftig erachtete36 – selbstständig Erwerbstätige sowie Personen, die 
Erziehungs- oder Pflegearbeit leisten. Allerdings wird dieser Grundsatz der Zwangsmitgliedschaft 
teilweise durchbrochen: So haben alle nicht versicherungspflichtigen Personen grundsätzlich 
nach § 7 SGB VI die Möglichkeit, sich freiwillig zu versichern. In tatsächlicher Hinsicht stellen 

                                     

29 § 3 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 70 Abs. 2 SGB VI; Ring, Grundzüge des Systems der gesetzlichen Rentenversicherung in 
Deutschland, JA 2018, 87 (90). 

30 §§ 216ff. SGB VI; Kater¸ in: Rolfs/Körner/Krasney/Mutschler, BeckOGK, Stand: 01.06.2012, § 216 SGB VI, Rn. 2, 
3; Kater¸ in: Rolfs/Körner/Krasney/Mutschler, BeckOGK, Stand: 15.05.2023, § 219 SGB VI, Rn. 1. 

31 § 213 SGB VI; insgesamt leistete der Bund beispielsweise 2021 Zahlungen in Höhe von 106,6 Mrd. Euro, davon 
Zuschüsse i.H.v. 83,9 Mrd. Euro; Informationen zur Finanzierung (zu Bundeszahlungen insgesamt sowie zu 
Bundeszuschüssen) der Rentenversicherung 2021 durch das Bundesamt für soziale Sicherung v. 30.05.2022. 

32 So auch Brosius-Gersdorf/Gersdorf, Das neue System der Beschaffung von Leistungen zur medizinischen Reha-
bilitation: Unions- und Verfassungswidrigkeit des § 15 SGB VI n.F. und der auf seiner Grundlage getroffenen 
hoheitlichen Entscheidungen sowie Reformbedarf, Dezember 2022, S. 47. 

33 EuGH, Urteil vom 17. Februar 1993, Rs. C-159/91, Poucet und Pistre, Rn. 13. 

34 EuGH, Urteil vom 16. November 1995, Rs. C-244/94, Fédération Française des Sociétés d’Assurance, Rn. 19; 
Schweitzer/Mestmäcker¸ in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2019, Art. 106 AEUV, Rn. 27. 

35 Ring, Grundzüge des Systems der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland, JA 2018, 87 (88). 

36 Ring, Grundzüge des Systems der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland, JA 2018, 87 (88). 

https://www.bundesamtsozialesicherung.de/fileadmin/redaktion/Rentenversicherung/20220530Bundeszahlungen.pdf
https://www.bundesamtsozialesicherung.de/fileadmin/redaktion/Rentenversicherung/20220609Bundeszuschuesse.pdf
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freiwillig Versicherte nur eine kleine Gruppe der Leistungsempfänger da, im Jahre 2021 bei-
spielsweise waren 86,9 % der Erwerbsbevölkerung gesetzlich rentenversichert, davon jedoch le-
diglich 3,9 % freiwillig.37 

Daher stellt sich die Frage, ob die Tätigkeit der GRV-Träger gegenüber Personen, die sich freiwil-
lig für die Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung entschieden haben, möglicher-
weise eine wirtschaftliche Tätigkeit darstellt.38 Dass Systeme der sozialen Sicherheit, im konkre-
ten Fall das deutsche System gesetzlicher Krankenkassen, grundsätzlich auch in bestimmten 
Teilbereichen wirtschaftlich tätig werden können und insofern als Unternehmen im Sinne des 
EU-Wettbewerbsrechts zu qualifizieren wären, hat der EuGH im AOK-Urteil ausdrücklich bestä-
tigt.39 

Es könnte zunächst die Tätigkeit im Bereich der freiwilligen Versicherung einer isolierten Prü-
fung unterzogen werden. Entscheidend dürfte auch hier bleiben, ob die Tätigkeit (hier beschränkt 
auf die Gruppe der freiwillig Versicherten) noch eine Umsetzung des Solidaritätsprinzips dar-
stellt. Es bedarf diesbezüglich also wiederum einer Gesamtbetrachtung (vgl. dazu Ziff. 2.1). Die 
freiwillige Mitgliedschaft müsste insofern ein so großes Gewicht in dieser Gesamtbetrachtung er-
langen, dass die auch im Bereich der Versicherung freiwilliger Mitglieder bestehenden,40 bereits 
benannten Solidaritätsaspekte (staatliche Aufsicht, fehlende Gewinnerzielungsabsicht, Umlagefi-
nanzierung auf der Grundlage des Generationenvertrages etc.) dies nicht aufwiegen. Für eine be-
sondere Gewichtung des Kriteriums der freiwilligen bzw. Pflichtmitgliedschaft könnte hierbei 
sprechen, dass der Gedanke der Solidarität zusätzlich durch ein Zwangselement ergänzt sein 
muss, da dieser sonst nicht durchsetzbar ist.41 So ließe sich auch der EuGH im Urteil Poucet und 
Pistre verstehen, in welchem er bekräftigt, das „System der Versicherungspflicht […] [sei] für die 
Anwendung des Solidaritätsgrundsatzes sowie für das finanzielle Gleichgewicht dieser Systeme 
unerlässlich“42.  

                                     

37 Informationen des Statistischen Bundesamts zu gesetzlich Rentenversicherten. 

38 So vertreten bezüglich der Rechtbeziehung der deutschen gesetzlichen Krankenkassen zu ihren freiwillig versi-
cherten Mitgliedern von Roth, Kartellrechtliche Aspekte der Gesundheitsreform nach deutschem und europäi-
schem Recht, GRUR 2007, 645 (652). 

39 EuGH, Urteil vom 16. April 2004, Rs. C-264/01, AOK-Bundesverband u.a., Rn. 58. 

40 Bis auf wenige Ausnahmen sind freiwillige Beiträge und Pflichtbeiträge in ihren Rechtsfolgen gleichgestellt. 
Freiwillige Beiträge begründen grundsätzlich in gleichem Maße Beitragszeiten (§ 55 Abs. 1 Satz 1  SGB VI) und 
damit anspruchsbegründende Wartezeiten (§ 50 SGB VI). Insbesondere wird die Rentenhöhe in gleicher Weise 
berechnet wie für Pflichtversicherte, d.h. auch für freiwillig Versicherte erfolgt eine Anpassung an das aktuelle 
Lohn- und Gehaltsniveau anhand des aktuellen Rentenwerts. Ausnahmen gelten u.a. für einen Anspruch auf 
bestimmte Leistungen zur Teilhabe (11 Abs. 2 SGB VI) oder für einen Anspruch auf Rente wegen Erwerbsmin-
derung (43 SGB VI). Guttenberger¸ in: Rolfs/Körner/Krasney/Mutschler, BeckOGK, Stand: 01.07.2021, § 7 SGB 
VI, Rn. 11; von Koch in: Rolfs/Giesen/Meßling/Udsching, BeckOK Sozialrecht, Stand: 01.12.2021, § 7 SGB VI, 
Rn. 3, 4. 

41 Roth, Kartellrechtliche Aspekte der Gesundheitsreform nach deutschem und europäischem Recht, GRUR 2007, 
645 (651). 

42 EuGH, Urteil vom 17. Februar 1993, Rs. C-159/91, Poucet und Pistre, Rn. 13. 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-4/gesetzlich-rentenversichertel.html#:~:text=Im%20Jahr%202021%20waren%2086,3,9%20%25%20freiwillig%20Versicherte
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Andererseits griff der EuGH die Differenzierung zwischen freiwillig und verpflichtend Versicher-
ten (innerhalb der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung) im AOK-Urteil gerade nicht auf, 
stattdessen qualifizierte er die durch die Kassenverbände ausgeübte Festsetzung der Festbeträge 
für Arzneimittel umfassend als nicht wirtschaftliche Tätigkeit.43 Somit stellt sich die Frage, ob 
bei der Qualifizierung von Tätigkeiten sozialer Systeme als wirtschaftlich oder nicht-wirtschaft-
lich überhaupt zwischen der Tätigkeit gegenüber verschiedenen Gruppen von Leistungsempfän-
gern zu trennen ist. Auch die zuvor herausgestellte Differenzierung des EuGH, eine wirtschaftli-
che Tätigkeit sei für bestimmte Teilbereiche der gesetzlichen Krankenkassen nicht auszuschlie-
ßen44, gilt insofern nicht uneingeschränkt: Der EuGH bezieht dies ausdrücklich auf „Tätigkeiten, 
die keinen sozialen, sondern einen wirtschaftlichen Zweck haben“. Da die Tätigkeit gegenüber 
freiwillig Versicherten (sowohl bei der gesetzlichen Kranken- als auch der Rentenversicherung) 
ebenfalls im Rahmen der sozialen Zielsetzung nach §§ 1, 4 SGB I erfolgt, ist sehr fraglich, ob der 
EuGH, würde er mit der Fragestellung befasst werden, eine isolierte wirtschaftliche Tätigkeit für 
den Teilbereich der freiwilligen Versicherung bejahen würde .  

Auch eine Gesamtschau der EuGH-Rechtsprechung zu diesem Thema ist keine eindeutige Ge-
wichtung der Pflichtmitgliedschaft als ausschlaggebendes Kriterium für die Unternehmenseigen-
schaft zu entnehmen, denn der EuGH verneinte bisher noch nicht den Solidaritätscharakter eines 
Systems sozialer Sicherheit allein aufgrund fehlender Pflichtmitgliedschaft. Im Urteil Fédération 
Francaise stützte er die Unternehmenseigenschaft eines Zusatzrentenversicherungssystems für 
landwirtschaftliche Berufe, neben der Freiwilligkeit der Mitgliedschaft, darauf, dass sich die 
Leistungen ausschließlich nach der Höhe der gezahlten Beiträge richten und das Versicherungs-
system nach dem Kapitalisierungsprinzip operiere.45 Auch im Urteil Albany bejahte der EuGH 
die wirtschaftliche Tätigkeit eines Betriebsrentenfonds für die niederländische Textilindustrie 
mit der Begründung, dass dieser die Höhe der Beiträge und Leistungen selbst bestimme sowie 
nach dem Kapitalisierungsprinzip arbeite.46 Erst in einem zweiten Schritt verwies auf die abge-
schwächte Pflichtmitgliedschaft.47 Ein Betriebsrentenfonds stellt nach dem EuGH im Urteil Pa-
vlov sogar trotz Pflichtmitgliedschaft, fehlender Gewinnerzielungsabsicht und bestehenden Soli-
daritätselementen ein Unternehmen dar, wenn er nach dem Kapitalisierungsprinzip arbeitet und 
Beiträge und Leistungen in der Höhe selbst bestimmt.48 Die oben zitierte Aussage des EuGH zur 
Unerlässlichkeit der Versicherungspflicht für die Anwendung des Solidaritätsgrundsatzes49 gilt 
allem Anschein nach also nur eingeschränkt.  

                                     

43 EuGH, Urteil vom 16. April 2004, Rs. C-264/01, AOK-Bundesverband u.a., Rn. 64. 

44 Siehe Fn. 39: EuGH, Urteil vom 16. April 2004, Rs. C-264/01, AOK-Bundesverband u.a., Rn. 58. 

45 EuGH, Urteil vom 16. November 1995, Rs. C-244/94, Fédération Française des Sociétés d’Assurance, Rn. 17, 19. 

46 EuGH, Urteil vom 21. September 1999, Rs. C-67/96, Albany, Rn. 81, 82. 

47 EuGH, Urteil vom 21. September 1999, Rs. C-67/96, Albany, Rn. 83. 

48 EuGH, Urteil vom 12. September 2000, Rs. C-180/98, Pavlov. u.a., Rn. 114, 117, 119. 

49 Vgl. Fn. 39. 
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Als Ergebnis der hier vorgenommenen Prüfung dürfte sich festhalten lassen, dass sich in der vor-
stehend näher zitierten Rechtsprechung des EuGH keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür fin-
den, dass (1) die Tätigkeit der GRV-Träger gegenüber freiwillig Versicherten von der Tätigkeit ge-
genüber Pflichtversicherten getrennt zu betrachten wäre und (2) falls diese von der Tätigkeit ge-
genüber Pflichtversicherten zu trennen und isoliert zu prüfen wäre, selbst als eine wirtschaftliche 
Tätigkeit zu qualifizieren wäre. 

Folgt man dieser Einschätzung, so bleibt es bei dem obigen Prüfungsergebnis, wonach die Träger 
der GRV nach den von dem EuGH aufgestellten Kriterien im Rahmen ihres gesetzlichen Auftra-
ges nicht wirtschaftlich tätig werden und daher insoweit kein Unternehmen im Sinne des Art. 
106 Abs. 1 AEUV darstellen dürften.  

2.4. Beurteilung der konkreten Tätigkeit im Beschaffungsverfahren gem. § 15 SGB VI 

In einem zweiten Schritt ist nun zu betrachten, ob und inwieweit das Beschaffungsverfahren für 
medizinische Rehabilitation nach § 15 SGB VI n.F. Teil der grundsätzlich nicht wirtschaftlichen 
Tätigkeit der GRV-Träger ist. Somit stellt sich Frage, welche Arten von Tätigkeiten sozialer Ein-
richtungen nach der Rechtsprechung des EuGH von der Anwendung der EU-Wettbewerbsregeln 
auszuschließen sind, oder mit anderen Worten, wie weit die vom EuGH entwickelte Ausnahme 
reicht. 

2.4.1. FENIN-Rechtsprechung des EuGH 

Mit dieser Frage hat sich der EuGH insbesondere in der FENIN-Entscheidung50 zur Unterneh-
menseigenschaft von öffentlichen Einrichtungen befasst, die das spanische Gesundheitssystem 
(SNS) verwalten. Das SNS war Kunde von FENIN, einem Verband von Unternehmen, welche in 
Spanien medizinische Erzeugnisse für Krankenhäuser vertreiben.51 Im Zentrum stand somit die 
Frage, ob die Nachfragetätigkeit der SNS eine Unternehmenseigenschaft begründen kann, oder 
ob für die Frage der wirtschaftlichen Tätigkeit allein auf das Anbieten von Gütern und Dienstleis-
tungen auf einem Markt abzustellen ist.52 

Der EuGH stellte jedoch eindeutig fest, dass der wirtschaftliche oder nichtwirtschaftliche Cha-
rakter der späteren Verwendung des erworbenen Erzeugnisses den Charakter der Einkaufstätig-
keit bestimmt. Angebots- und Nachfragetätigkeit seien hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Natur 
nicht voneinander zu trennen. Dies gelte auch, wenn die jeweiligen Organisationen eine beträcht-

                                     

50 EuG, Urteil vom 4. März 2003, Rs. T-319/99, FENIN; bestätigt durch EuGH, Urteil vom 11. Juli 2006, Rs. C-
205/03, FENIN. 

51 EuG, Urteil vom 4. März 2003, Rs. T-319/99, FENIN, Rn. 1. 

52 Koenig/Engelmann, Das Festbetrags-Urteil des EuGH: Endlich Klarheit über den gemeinschaftsrechtlichen Un-
ternehmensbegriff im Bereich der Sozialversicherung?, EuZW 2004, 682 (684). 
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liche Nachfragemacht oder sogar ein Nachfragemonopol besitzen. Demnach ist also die Nachfra-
getätigkeit einer sozialen Einrichtung nicht wirtschaftlich, wenn die beschafften Güter oder 
Dienstleistungen der Ausübung einer nicht wirtschaftlichen Angebotstätigkeit dienen. 53 

Diese Rechtsprechung steht im Widerspruch zur wettbewerbsrechtlichen Praxis in etlichen EU-
Mitgliedstaaten,54 auch zur Rechtsprechung des BGH.55 Auch in der Literatur wurde die FENIN-
Rechtsprechung kritisiert, insbesondere gestützt darauf, dass die unter Umständen erhebliche 
Nachfragemacht der sozialen Systeme zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen führen könne.56 
Der EuGH hat diese Rechtsprechung bisher jedoch bestätigt.57 

2.4.2. Beschaffungsverfahren gem. § 15 SGB VI n.F. als Nachfragetätigkeit im Sinne der FE-
NIN-Rechtsprechung?  

Das Beschaffungsverfahren für medizinische Rehabilitation umfasst mehrere Schritte, von der 
Zulassung von Einrichtungen (§ 15 Abs. 3 bis 5 SGB VI n.F.) über die Inanspruchnahme der zu-
gelassenen Einrichtungen durch Vertragsschluss (§ 15 Abs. 6 SGB VI n.F.) zur Zuweisungsent-
scheidung von Versicherten zu Einrichtungen (§ 15 Abs. 6a SGB VI). Zwar stellt sich der Prozess 
insgesamt komplexer dar als der im FENIN-Urteil im Zentrum stehende Einkauf von medizini-
schen Erzeugnissen. Jedoch kann das Verfahren, in seiner Gesamtheit betrachtet, wohl dennoch 
als Beschaffungstätigkeit an einem aus Rehabilitationseinrichtungen bestehenden Markt einge-
ordnet werden. 

                                     

53 EuG, Urteil vom 4. März 2003, Rs. T-319/99, FENIN, Rn. 36, 37; EuGH, Urteil vom 11. Juli 2006, Rs. C-205/03, 
FENIN, Rn. 26; Schweitzer/Mestmäcker¸ in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2019, Art. 106 
AEUV, Rn. 32. 

54 Schweitzer/Mestmäcker¸ in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2019, Art. 106 AEUV, Rn. 33 
m.w.N. 

55 BGH, Urteil vom 26. Oktober 1961, KZR 1/61 (Gummistrümpfe); sich von der EuGH-Rechtsprechung ausdrück-
lich abgrenzend BGH, Urteil vom 16. Juni 2015, KZR 3/14, Rn. 35. 

56 Schweitzer/Mestmäcker¸ in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2019, Art. 106 AEUV, Rn. 34; 
Mohr, in: Säcker, MüKo Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. 2020, 1. Teil Grundlagen, Rn. 1314; Kling/Thomas, Kartell-
recht, 2. Aufl. 2016, § 5, Rn. 24; Faust/Kersting, Krankenkassen im Anwendungsbereich des Europäischen Kar-
tellrechts, WUW 2011, 6 (9 f.); Scheffler, Unternehmensbegriff nach EG-Kartellrecht, EuZW 2006, 600 (601); 
Roth, Kartellrechtliche Aspekte der Gesundheitsreform nach deutschem und europäischem Recht, GRUR 2007, 
645 (652); Brosius-Gersdorf/Gersdorf, Das neue System der Beschaffung von Leistungen zur medizinischen Re-
habilitation: Unions- und Verfassungswidrigkeit des § 15 SGB VI n.F. und der auf seiner Grundlage getroffenen 
hoheitlichen Entscheidungen sowie Reformbedarf, Dezember 2022, S. 52-56. 

57 EuGH, Urteil vom 26. März 2009, Rs. C-113/07, Selex Sistemi Integrati/Kommission, Rn. 102; Säcker/Steffens, 
in: Säcker, MüKo Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. 2020, Art. 101 AEUV, Rn. 45. 
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Dazu ist zunächst zu berücksichtigen, dass die grundsätzlich als nichtwirtschaftlich zu qualifizie-
rende Haupttätigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung in der Erbringung der gesetzlich festge-
legten Pflichtleistungen besteht.58 Die Versicherungsleistungen bestehen in einer Aufgabenkom-
bination zwei unterschiedlicher Arten von Leistungen: Einerseits Leistungen zur Teilhabe (Prä-
vention, medizinische Reha, Teilhabe am Arbeitsleben, Nachsorge), andererseits Leistungen zur 
wirtschaftlichen Sicherung der Versicherten selbst oder ihrer Hinterbliebenen.59 Dahinter steht 
der Grundsatz der „Rehabilitation vor Rente“, welcher der gesetzlichen Rentenversicherung er-
möglichen soll, in manchen Fällen das (auch teilweise) Ausscheiden aus der Erwerbstätigkeit 
durch erfolgreiche Rehabilitation zu vermeiden.60 Somit kann die (gesetzlich vorgeschriebene) 
Erbringung von Rehabilitationsleistungen als eine der Haupttätigkeit der gesetzlichen Rentenver-
sicherung zuzurechnende, nicht wirtschaftliche Tätigkeit qualifiziert werden. Um die Erbringung 
dieser Leistungen zu ermöglichen, ist folglich eine Beschaffungstätigkeit erforderlich: Das in 
§ 15 SGB VI n.F. kodifizierte Verfahren soll dabei sicherstellen, dass die Versicherungsleistung 
von fachlich qualifizierten Einrichtungen vorgenommen wird (§ 15 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 bis 5 
SGB VI n.F.), rechtliche Rahmenbedingungen in Belegungsverträgen festgelegt sind (§ 15 Abs. 6 
SGB VI n.F.), sowie, dass die jeweilige Rehabilitationseinrichtung die im konkreten Fall benötigte 
Leistung in der nachweislich besten Qualität erbringen kann (§ 15 Abs. 6a SGB VI). 

In der Literatur findet sich der Einwand, dass eine Nachfragetätigkeit eines (grundsätzlich nicht-
wirtschaftlich tätig werdenden) sozialen Systems dennoch wirtschaftlicher Natur sein müsse, 
wenn für anbietende Marktteilnehmer ein besonderes Ausbeutungs- und Diskriminierungspoten-
zial bzw. ein besonderes Missbrauchspotenzial auf Seiten der sozialen Systeme bestehe.61  

Der EuGH verweist im Kontext der Frage nach der Unternehmenseigenschaft sozialer Sicherungs-
systeme wiederholt auf die nach Art. 153 Abs. 4 AEUV gewährleistete Regelungszuständigkeit 
der Mitgliedsstaaten, die Grundprinzipien ihrer Systeme sozialer Sicherheit festzulegen.62 Dies 
kann als deutlicher Hinweis verstanden werden, dass der EuGH Tätigkeiten der sozialen Systeme 
mit Rücksicht auf die unionale Kompetenzverteilung aus dem Anwendungsbereich des EU-Wett-
bewerbsrechts heraushalten möchte.63 Insbesondere im FENIN-Urteil hat das EuG ausdrücklich 

                                     

58 So vergleichbar auch der EuGH, der die Tätigkeit der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland im Hinblick 
auf ihre gesetzlich vorgegebenen Hauptaufgaben, nämlich der Erbringung von Behandlungsleistungen sowie der 
Versorgung mit Arzneimitteln, als grundsätzlich nichtwirtschaftlich qualifiziert. EuGH, Urteil vom 16. April 
2004, Rs. C-264/01, AOK-Bundesverband u.a., Rn. 9, 54. 

59 Körner¸ in: Rolfs/Körner/Krasney/Mutschler, BeckOGK, Stand: 01.09.2017, § 23 SGB I, Rn. 7. 

60 Körner¸ in: Rolfs/Körner/Krasney/Mutschler, BeckOGK, Stand: 01.09.2017, § 23 SGB I, Rn. 10, 11. 

61 Brosius-Gersdorf/Gersdorf, Das neue System der Beschaffung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation: 
Unions- und Verfassungswidrigkeit des § 15 SGB VI n.F. und der auf seiner Grundlage getroffenen hoheitlichen 
Entscheidungen sowie Reformbedarf, Dezember 2022, S. 56-74. 

62 EuGH, Urteil vom 22. Februar 2002, Rs. C-218/00, INAIL, Rn. 31; EuGH, Urteil vom 11. Juni 2020, Rs. C-262/18 
P und C-271/18 P, Dôvera zdravotná, Rn. 30; Schweitzer/Mestmäcker¸ in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbs-
recht, 6. Aufl. 2019, Art. 106 AEUV, Rn. 37. 

63 So ausdrücklich Schweitzer/Mestmäcker¸ in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2019, Art. 106 
AEUV, Rn. 37. 
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klargestellt, dass dies gerade auch dann gelte, wenn durch eine erhöhte Nachfragemacht eines 
sozialen Systems möglicherweise eine Verzerrung des Wettbewerbs bewirkt werde.64 Folgt man 
dieser Rechtsprechung, so können die möglicherweise wettbewerbsverzerrenden Folgen einer 
Nachfragetätigkeit sozialer Systeme gerade nicht die Unanwendbarkeit der FENIN-Rechtspre-
chung begründen.  

2.5. Zusammenfassung: Tätigkeit als Unternehmen i.S.d. Art. 106 AEUV im vorliegenden Kon-
text  

Überwiegende Gesichtspunkte sprechen daher im Ergebnis dafür, dass die Versicherungstätigkeit 
der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung grundsätzlich nicht wirtschaftlicher Natur ist. 
Dass ihre Tätigkeit in einem faktisch untergeordneten Bereich auch die Versicherung freiwilliger 
Mitglieder umfasst, dürfte nach der hier untersuchten Rechtsprechung dieses Ergebnis nicht be-
einflussen.  

Auch die konkret zu beleuchtende Konstellation dürfte als eine die Versicherungsleistungen er-
möglichende Nachfragetätigkeit gleich zu bewerten sein: Die Träger der GRV würden danach im 
Rahmen des Beschaffungsverfahrens für medizinische Rehabilitation nach § 15 SGB VI n.F. nicht 
als Unternehmen i.S.d. Art. 106 AEUV tätig. 

3. Theoretische Folgen der Anwendbarkeit des unionsrechtlichen Unternehmensbegriffes 

Sollte ein Unionsorgan oder sonstige zuständige Stelle hinsichtlich des Beschaffungsverfahrens 
für medizinische Rehabilitation nach § 15 SGB VI n.F. entgegen des hier dargestellten Ergebnis-
ses zu einem anderen Schluss kommen, stellt sich die Frage, welche Folgen dies hypothetisch 
haben könnte. Dies soll nachfolgend kursorisch erläutert werden. 

Art. 106 Abs. 1 AEUV verpflichtet die Mitgliedstaaten, in Bezug auf öffentliche Unternehmen 
und auf Unternehmen, denen sie besondere oder ausschließliche Recht gewähren, keine den Ver-
trägen widersprechenden Maßnahmen zu treffen.65 Das ausdrücklich in der Vorschrift genannte 
allgemeine Diskriminierungsverbot aus Art. 18 AEUV und das Wettbewerbsrecht der Union in 
den Art. 101 bis 109 AEUV sind dabei nur beispielhaft erwähnt, sodass mithin grundsätzlich das 
gesamte Unionsrecht als Maßstab heranzuziehen ist.66 Nachfolgend soll insbesondere auf das 
Diskriminierungsverbot gemäß Art. 18 AEUV (Ziff. 3.2.) und besondere Ausprägungen des Miss-
brauchsverbotes für öffentliche Unternehmen gemäß Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 102 AEUV 
(Ziff. 3.3.) eingegangen werden. 

                                     

64 EuG, Urteil vom 4. März 2003, Rs. T-319/99, FENIN, Rn. 37; in die gleiche Richtung EuGH, Urteil vom 11. Juli 
2006, Rs. C-205/03, FENIN, Rn. 26. 

65 Vgl. nur EuGH, Urteil vom 19. März 1991, Rs. C-202/88, Frankreich/Kommission (Telekommunikations-Endge-
räte), Rn. 22. 

66 EuGH, Urteil vom 10. März 1983, Rs. 172/82, Fabricants raffineurs d'huile de graissage/Inter-Huiles, Rn. 15; vgl. 
auch Jung, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 106 AEUV, Rn. 21. 
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3.1. Adressat des Verweises in Art. 106 Abs. 1 AEUV 

Zunächst stellt sich jedoch die Frage, wen diese Normen binden würden: Deutschland als Mit-
gliedstaat oder auch die Träger der GRV als (so die hier zugrundeliegende Annahme) öffentliche 
Unternehmen. 

Der Wortlaut des Art. 106 Abs. 1 AEUV ist im Grundsatz an die Mitgliedstaaten „in Bezug auf öf-
fentliche Unternehmen“ adressiert. Im Hinblick auf ihre Natur als „öffentlich“ sind aber auch die 
Unternehmen in Art. 106 Abs. 1 AEUV grundsätzlich nicht nur zur Wahrung allgemeiner wettbe-
werbsrechtlicher Vorschriften verpflichtet. Ihnen obliegt auch die Einhaltung aller staatsgerichte-
ten Normen, weil sie aus Perspektive des Unionsrechtes Teil des Staates sind.67 Verletzen Unter-
nehmen diese Regelungen, kann die Kommission etwa im Rahmen von Verordnung (EG) 
Nr. 1/200368 tätig werden und so zum Beispiel nach deren Art. 7 das fragliche Unternehmen un-
mittelbar zur Einstellung eines gegen Art. 101, 102 AEUV verstoßenden Verhaltens verpflich-
ten.69 

Keinen Verstoß seitens eines öffentlichen Unternehmens kann indes die Umsetzung zwingender 
staatlicher Regelungen darstellen, denn das öffentliche Unternehmen handelt insoweit nicht 
selbstständig.70 Dieser „Einwand staatlichen Handels“ trägt allerdings nicht, wenn weiterhin die 
Möglichkeit eines Wettbewerbs besteht und das Unternehmen diesen durch selbstständige Ver-
haltensweisen verhindert, einschränkt oder verfälscht.71 Soweit ersichtlich, handeln die Träger 
der GRV – wären sie entgegen dem obigen Prüfungsergebnis als Unternehmen im Sinne des Uni-
onswettbewerbsrechtes zu qualifizieren – im Rahmen des Beschaffungsverfahrens für medizini-
sche Rehabilitation nach § 15 SGB VI zu weiten Teilen in der durch den Gesetzgeber in § 15 SGB 
VI determinierten Weise. Dies gilt etwa im Hinblick auf den Zulassungsanspruch nach § 15 
Abs. 3 SGB VI. Soweit im Einzelfall der Verdacht besteht, dass ein Träger der GRV, etwa bei der 

                                     

67 Vgl. nur EuGH, Urteil vom 6. Juli 1982, verb. Rs. 188/80 bis 190/80, Frankreich, Italien und Vereinigtes König-
reich/Kommission, Rn. 12; EuGH, Urteil vom 23. Oktober 1997, Rs. C-159/94, Kommission/Frankreich, Rn. 46; 
Wernicke, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 78. EL 2023, Art. 106 AEUV, Rn. 61; 
Gundel, in: Säcker/Bien/Meier-Beck/Montag, MüKo Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. 2020, Art. 106 AEUV, Rn. 52. 

68 Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 
des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABl. L 1, 4. Januar 2003, S. 1 (Konsolidierte Fassung vom 1. Juli 
2009). 

69 Vgl. Fuchs, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2022, Art. 102 AEUV, Rn. 29, 418 ff. Beispiel-
haft Entscheidung 98/513/EG der Kommission vom 11. Juni 1998 in einem Verfahren nach Artikel 86 EG-Ver-
trag, ABl. L 230, 18. August 1998, S. 10, wobei Art. 86 EGV zum Stand des Vertrags von Amsterdam dem heuti-
gen Art. 102 AEUV entspricht. Nach Nichtigkeitsklage beim EuG wurde die Entscheidung in der Rechtsmitte-
linstanz durch den EuGH bestätigt, Urteil vom 24. Oktober 2002, Rs. C-92/01 P, ADP/Kommission, vgl. dort 
insb. 68 ff. zur Einordnung als öffentliches Unternehmen. 

70 EuGH, Urteil vom 11. November 1997, verb. Rs. C-359/95 P und C-379/95 P, Kommission und Frankreich/Lad-
broke Racing, Rn. 33; vgl. Gundel, in: Säcker/Bien/Meier-Beck/Montag, MüKo Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. 2020, 
Art. 106 AEUV, Rn. 53. 

71 EuGH, Urteil vom 11. November 1997, verb. Rs. C-359/95 P und C-379/95 P, Kommission und Frankreich/Lad-
broke Racing, Rn. 34; diese ständige Rechtsprechung zusammenfassend auch EuG, Urteil vom 2. Februar 2022, 
Rs. T-399/19, PGNiG/Kommission (Gazprom Polen), Rn. 54. 

http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1/2009-07-01
http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1/2009-07-01
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Auswahl der Rehabilitationseinrichtung nach § 15 Abs. 6a SGB VI, in selbstständiger Weise wett-
bewerbswidrig handelt, wäre im Rahmen einer Einzelfallprüfung ein Verstoß gegen Art. 106 
Abs. 1 i.V.m. Art. 101, 102 AEUV zu prüfen.  

Daneben verbleibt aber die Möglichkeit eines Verstoßes seitens Deutschland als Mitgliedstaat, 
soweit es die öffentlichen Unternehmen durch Rechtssetzungsakte oder Verwaltungsmaßnahmen 
in eine das Unionsrecht verletzende Situation versetzt.72 Das gilt auch für das Wettbewerbsrecht, 
soweit eine Regelung öffentlichen Unternehmen ein Verhalten auferlegen, das – würden sie selb-
ständig handeln – etwa einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung und damit einen 
Verstoß gegen Art. 102 AEUV bedeuten würde.73 

3.2. Diskriminierungsverbote 

Art. 106 Abs. 1 AEUV nimmt direkten Bezug auf Art. 18 AEUV, das allgemeine Diskriminie-
rungsverbot. Ein Mitgliedstaat verstößt gegen Art. 106 Abs. 1 i.V.m. 18 AEUV, wenn er nach der 
Staatsangehörigkeit oder Unternehmen aus einem anderen Mitgliedstaat diskriminierende 
Maßnahmen eines öffentlichen Unternehmens veranlasst.74 Der gleiche Grundsatz folgt auch aus 
den ggf. spezielleren Diskriminierungsverboten, also vor allem den Grundfreiheiten.75 

Direkte Hinweise, dass § 15 SGB VI zu einer unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung von 
Rehabilitationseinrichtungen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat führt, sind nicht ersicht-
lich. Diese Frage wäre aber gegebenenfalls ebenso vertieft zu prüfen wie in einem zweiten Schritt 
etwaige Rechtfertigungsgründe.76 

                                     

72 Vgl. EuGH, Urteil vom 13. Dezember 1991, Rs. C-18/88, RTT/GB-Inno-BM, Rn. 20; Urteil vom 25. Oktober 2001, 
Rs. C-475/99, Firma Ambulanz Glöckner/Landkreis Südwestpfalz, Rn. 40; EuG, Urteil vom 25. März 2015, Rs. T-
556/08, Slovenská pošta/Kommission, Rn. 97; auch Schweitzer/Mestmäcker, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbe-
werbsrecht, 6. Aufl. 2022, Art. 106 Abs. 1 AEUV, Rn. 93. 

73 Vgl. Schweitzer/Mestmäcker, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2019, Art. 106 AEUV, 
Rn. 102; Gundel, in: Säcker/Bien/Meier-Beck/Montag, MüKo Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. 2020, Art. 106 AEUV, 
Rn. 52. 

74 Schweitzer/Mestmäcker, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2019, Art. 106 AEUV, Rn. 96; 
Jung, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 106 AEUV, Rn. 22. 

75 So betrifft etwa EuGH, Urteil vom 10. Dezember 1991, Rs. C-179/90, Porto di Genova/Siderurgica Gabrielli, 
Rn. 9 ff. die Bindung eines öffentlichen Unternehmens an die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Art. 48 EWG-Vertrag 
(heute Art. 45 AEUV), mit der Folge, dass das öffentliche Unternehmen nicht nur Staatsangehörige eines be-
stimmten Mitgliedstaates anstellen dürfe. 

76 Vgl. nur von Bogdandy, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 78. EL 2023, Art. 18 
AEUV, Rn. 20 ff. 
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3.3. Wettbewerbsregeln, insb. Funktionsvermischung 

Aus Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 102 AEUV folgt nach der Rechtsprechung des EuGH ein Gebot, 
hoheitliche Funktionen von unternehmerischen Tätigkeiten abzugrenzen.77 Strukturell sollen 
die gleichen Stellen innerhalb des Unternehmens also nicht die Rahmenbedingungen des Wett-
bewerbs definieren und gleichzeitig an ihm teilnehmen. Dabei bedarf es keines tatsächlichen 
Missbrauchs, es genügt bereits eine Rechtslage, die einen Missbrauch zulässt.78 Die tragende 
Überlegung ist dabei, ob die Chancengleichheit auf dem Markt gewahrt wird. Der EuGH betont 
aber auch immer wieder, 

  „[…] dass die bloße Schaffung oder Stärkung einer beherrschenden Stellung durch die Ge-
währung besonderer oder ausschließlicher Rechte im Sinne von Art. 86 Abs. 1 EG [Art. 106 
Abs. 1 AEUV] als solche nicht mit Art. 82 EG [Art. 102 AEUV] unvereinbar ist“.79 

Ob ein Verstoß gegen Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 102 AEUV vorliegt, ist damit stark von der Aus-
gestaltung des jeweiligen Einzelfalls abhängig. Wären die Träger der GKV hypothetisch als öf-
fentliche Unternehmen zu qualifizieren, scheint danach der Umstand, dass sie sowohl über die 
Zulassung entscheiden (§ 15 Abs. 3, 5 SGB VI) und dem Versicherten eine Rehabilitationsein-
richtung zuweisen (§ 15 Abs. 6a SGB VI) als auch selbst Rehabilitationseinrichtungen betreiben, 
für sich genommen noch nicht zwingend die Annahme zu begründen, dass eine den Missbrauch 
zulassende Rechtslage gegeben ist. 

Die Frage eines Verstoßes gegen Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 102 AEUV wäre gegebenenfalls ge-
nauer zu prüfen. Dagegen könnte etwa sprechen, dass Rehabilitationseinrichtungen unter § 15 
Abs. 3 Satz 1 SGB VI einen Anspruch auf Zulassung haben. 

Zudem bestimmt sich die Zuweisung einer Rehabilitationseinrichtungen im Rahmen des Wun-
sches und Wahlrechtes der Versicherten nach § 15 Abs. 6a Satz 2 SGB VI nach der „nachweislich 
besten Qualität“ der Leistungserbringung, wobei es nach Satz 3 darauf ankommt ob die „objekti-
ven sozialmedizinischen Kriterien für die Bestimmung einer Rehabilitationseinrichtung“ erfüllt 
sind. Liegt kein Vorschlag der versicherten Person vor, muss der zuständige RV-Träger „unter 

                                     

77 Schweitzer/Mestmäcker, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2019, Art. 106 AEUV, Rn. 90; 
Gundel, in: Säcker/Bien/Meier-Beck/Montag, MüKo Wettbewerbsrecht, 3. Aufl. 2020, Art. 106 AEUV, Rn. 58. 

78 EuGH, Urteil vom 1. Juli 2008, Rs. C-49/07, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID/Elliniko Dimosio (MO-
TOE), Rn. 49; Urteil vom 11. Dezember 1997, Rs. C-55/96, Job Centre, Rn. 36. 

79 EuGH, Urteil vom 1. Juli 2008, Rs. C-49/07, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID/Elliniko Dimosio (MO-
TOE), Rn. 48 (Hervorhebung durch Verfassende); vgl. aber ähnliche Formulierungen in Urteil vom 21. Septem-
ber 1999, Rs. C-67/96, Albany, Rn. 93; Urteil vom 11. Dezember 1997, Rs. C-55/96, Job Centre, Rn. 31; Urteil 
vom 10. Dezember 1991, Rs. C-179/90, Porto di Genova/Siderurgica Gabrielli, Rn. 16; EuG, Urteil vom 20. Sep-
tember 2012, Rs. T-169/08, DIE/Kommission, Rn. 95; vgl. auch Emmerich/Hoffmann, in: Dauses/Ludwigs, 
Handb. des EU-Wirtschaftsrechts, 57. EL August 2022, H.II., Rn. 57. 
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Darlegung der ergebnisrelevanten objektiven Kriterien Rehabilitationseinrichtungen vorschla-
gen“.80 Auch wenn damit gewisse Spielräume verbleiben, besteht insoweit ein gesetzlicher Prü-
fungsmaßstab und -rahmen. Auch im unter Ziff. 2.3. erwähnten Urteil Albany oblag dem staatli-
chen Betriebsrentenfonds nach nationalem Recht die Entscheidung über eine Freistellung einzel-
ner Betriebe von der Pflichtmitgliedschaft im Fonds. Der EuGH sah diese Konstellation als grund-
sätzlich mit Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 102 AEUV vereinbar an, obwohl der Betriebsrentenfonds 
über ein weites Ermessen verfügte.81 Begründet wird dies zum einen mit der Komplexität der not-
wendigen Bewertung und der sozialen Aufgabe des Betriebsrentenfonds.82 Voraussetzung der 
Unionsrechtsmäßigkeit im konkreten Fall ist aber, dass die Entscheidung dann auch entspre-
chend der vordefinierten Kriterien pflichtgemäß getroffen wird.83 Das Überlassen solcher Ent-
scheidungsfreiräume bei klaren Prüfungsmaßstäben ist insofern gegenüber der Möglichkeit abzu-
grenzen, faktische Voraussetzungen für die Marktteilnahme von Konkurrenten  „nach Belieben 
zu bestimmen“. Der letztere Fall, wenn öffentliche Unternehmen also entscheiden, wie viel Wett-
bewerb sie zulassen, ist nach der Rechtsprechung des EuGH nicht mit Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 
102 AEUV vereinbar.84  

Ob die Zuweisung einer Rehabilitationseinrichtung hinreichend an vordefinierten Kriterien ge-
bunden ist, oder „nach Belieben“ erfolgt, könnte abschließend nur der EuGH entscheiden. § 15 
SGB VI n.F. scheint, soweit ersichtlich, jedenfalls objektive Entscheidungskriterien vorzusehen. 

Im Falle eines Verstoßes bestünde eine mitgliedstaatliche Verpflichtung, die Organisationsstruk-
turen so zu gestalten, dass der Betrieb der Rehabilitationseinrichtungen selbstständig vom Be-
schaffungsverfahren ausgeübt wird.85 Auch diese Rechtsfolge ergäbe sich aber nur dann, wenn 
entgegen dem unter Ziff. 2.5 dargestellten Prüfungsergebnis die Träger der GRV im Rahmen des 
Beschaffungsverfahrens für medizinische Rehabilitation nach § 15 SGB VI n.F. als Unternehmen 
i.S.d. Art. 106 AEUV tätig würden. 

 

Fachbereich Europa 

                                     

80 Zum Verfahren sowie dem Wunsch- und Wahlrecht nach § 15 Abs. 6a SGB VI näher: Wissenschaftliche Dienste 
des Bundestages, Sachstand, Das Wunsch- und Wahlrecht nach § 15 SGB VI bei der Inanspruchnahme von Leis-
tungen zur medizinischen Rehabilitation, WD 6 - 3000 - 047/23 vom 19. Juni 2023, S. 8 f.; Jüttner, in: 
Hauck/Noftz, Sozialgesetzbuch (SGB) VI, § 15, Rn. 110 ff. 

81 EuGH, Urteil vom 21. September 1999, Rs. C-67/96, Albany, Rn. 117, 119, wobei Bezugspunkt Art. 86, 90 EGV 
in der relevanten Fassung des Vertrags von Maastricht (ABl. C 244, 31. August 1992, S. 6) waren, die materiell 
den heutigen Art. 101, 106 AEUV entsprechen.  

82 EuGH, Urteil vom 21. September 1999, Rs. C-67/96, Albany, Rn. 120. 

83 EuGH, Urteil vom 21. September 1999, Rs. C-67/96, Albany, Rn. 121, wobei der EuGH die dort notwendige Kon-
trolle der Entscheidung als Aufgabe der nationalen Gerichte herausstellt. 

84 EuGH, Urteil vom 13. Dezember 1991, Rs. C-18/88, RTT/GB-Inno-BM, Rn. 25; ähnlich EuGH, Urteil vom 1. Juli 
2008, Rs. C-49/07, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID/Elliniko Dimosio (MOTOE), Rn. 51 

85 Schweitzer/Mestmäcker, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2019, Art. 106 AEUV, Rn. 90. 

http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/oj
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